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I. Geltungsbereich und Zweck 

 

 
Rechts-

grundlage 
§ 7 des Gemeindegesetzes (GG) und Art. 24 Ziffer 12 der Gemeindeordnung Hombrech-
tikon.  

 

 
Geltungs-
bereich 

Art. 1 

 
Amtliche Publikationen der Gemeinde Hombrechtikon, ausgenommen Publikationen 
gemäss Art. 6.  

 

 
Zweck 
 

Art. 2 

 
Das Reglement legt die Form und den Zeitpunkt der Veröffentlichung fest.  

  

 

II. Form und Zeitpunkt der Veröffentlichung 

 
 

Grundsatz Art. 3 

 
1
 Amtliche Publikationen der Gemeinde Hombrechtikon werden auf der Website  

www.hombrechtikon.ch – „Amtliche Publikationen“ publiziert und im Aushang 

des Schaukastens der Gemeindeverwaltung, Feldbachstrasse 12, veröffentlicht.  

 
2
 Todesfälle von Einwohnerinnen und Einwohnern von Hombrechtikon werden 

ausschliesslich in der Zürichsee-Zeitung publiziert.  
 

Zeitpunkt Art. 4 

 
Amtliche Publikationen werden normalerweise am Freitag veröffentlicht.  

  

 

Fristen Art. 5 

 

Für die damit verbundenen Rechtswirkungen, insbesondere die Fristauslösung, ist 

der Zeitpunkt der Publikation auf der Website massgebend.  

 
 

Spezialge-

setze 

Art. 6 

 
1
 Publikationen der Abteilung Hochbau werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben 

des Planungs- und Baugesetzes (PBG) veröffentlicht.  
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Unveränder-

barkeit 
Art. 7 

 

Die Gemeinde Hombrechtikon gewährleistet die Unveränderbarkeit der elektro-

nisch vorgenommenen Publikation.  

 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

 
Inkraftset-
zung 

Art. 8 

 
Das Reglement wird per 1. September 2018 in Kraft gesetzt. 

 
  

 

 

 
      Gemeinderat Hombrechtikon 

 

Rainer Odermatt Jürgen Sulger 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber  

 


